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Betrifft 

Programm LE 14 bis 20 Stand 11. Oktober 2013 
 
 
Auf der 1. Seite des Programmentwurfes wird unter 2.1  der Geographische 
Geltungsbereich des Programms ausgeführt.  
Die grafische Darstellung (Karte über die Stadt-Land Typologie der Europäischen 
Kommission nach NUTS 3 Regionen) fokussiert den Blick auf die städtischen Regionen. 
Die rote Farbe trägt wesentlich dazu bei.  
 
Zu bedenken ist, dass die EUROSTAT Klassifizierung ein sehr grobes Raster für die 
Festlegung von ländlichen, städtischen und intermediäre Räumen darstellt. Diese 
Klassifizierung ist  für die Festlegung des ländlichen Raums zur Umsetzung des 
Programms LE 14 bis 20 in Österreich nicht anwendbar, da das Raster (NUTS 3 Region)  
viel zu groß ist und eindeutig ländliche Regionen – wie unter anderem der Wienerwald, 
Teile des südlichen Weinviertels bzw. die gesamte Region Römerland Carnuntum als 
städtisch ausgewiesen werden, nur weil sie sich im Umfeld von der Stadt Wien befinden. 
 Die Klassifizierung ist also abhängig, wie groß die jeweiligen angrenzenden NUTS 3 
Regionen von Wien sind. Sie gibt aber keinen Anhaltspunkt für den tatsächlichen 
ländlichen Raum. 
 
Es erfolgt im 2. Absatz unter der Karte eine kurze Definition des Programmgebietes, wie 
sie im Rahmen der Umsetzung des österr. Programms LE 2014 bis 2020 angewendet 
werden soll. Dieser Absatz steht gleichwertig mit der Karte ohne Hinweis, dass bzw. 
warum die Stadt-Land Typologie der Europäischen Kommission nicht Anwendung finden 
soll. 
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Damit es im Falle nachgelagerter Kontrollen bei Projekten die laut VO-Text ausschließlich 
in Ländlichen Gebieten zulässig sind, z.B. Dorferneuerung, zu keinen größeren 
Diskussionen und ernsthaften Problemen kommt, wird folgende Vorgangsweise 
vorgeschlagen:  
 

1) Es wird die Karte herausgenommen und es erfolgt ein kurzer textlicher Hinweis, 
dass die EUROSTAT-Definition nicht anwendbar ist.  
 

2) Die Karte bleibt und es erfolgt eine textliche Begründung (im Sinne des 2. Absatzes 
der Stellungnahme, warum diese Abgrenzung nicht praktikabel ist.  

 
Es wird vermutlich eine Frage der gegebenen Textvorgaben sein, welche Variante 
umgesetzt werden kann.  
 
Um Berücksichtigung der Stellungnahme wird ersucht. 
 
 

 
Mit freundlichem Grüßen 
NÖ Landesregierung 
Im Auftrag 
 
Dipl. -Ing. R e i s i n g e r 
Abteilungsleiter 
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